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Schaffung der Möglichkeit zur Einflussnahme des Grossen Rates beim An- und Verkauf von 
Grundstücken und Liegenschaften 
 
Die Regierung wird aufgefordert, die Gesetzesgrundlagen dahingehend zu ändern, dass An-und 
Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften ab 0,5 Mio. Franken in die Entscheidungskompe-
tenz des Grossen Rates überführt werden. 
Begründung: 
Die Zuständigkeit im Bereich des Finanzvermögens für An- und Verkauf von Grundstücken und 
Liegenschaften liegt bei den Direktionen und der Regierung. Diese Entscheidungskompetenz liegt 
in vielen Fällen durchaus zu Recht so vor. Allerdings zeigt sich im Rahmen der Prozesse rund um 
die Sparmassnahmen, dass die vermehrte konstruktive Zusammenarbeit zwischen Parlament und 
Regierung gute Grundlagen einer zielführenden und finanziellen Nachhaltigkeit liefern. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Motionsforderungen betreffen Fragen, die heute auf Verfassungsstufe geregelt sind. Eine Neu-
regelung setzt demnach entsprechende Verfassungsänderungen voraus. 
Am 18. November 2013 hat der Grosse Rat die Parlamentarische Initiative 185-2013 «Änderung der 
Kantonsverfassung (Stärkung Parlament)» mit 99 zu 41 Stimmen vorläufig unterstützt. Mit der Initia-
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tive wird unter anderem verlangt, dass die heutige verfassungsrechtliche Zuständigkeit des Regie-
rungsrats für Grundstücksverkäufe und für Grundstückskäufe zu Anlagezwecken aufgehoben wird. 
Die Motionsthematik ist demnach Teil eines bereits initiierten Verfassungsrevisionsprozesses, der 
auf Grund des gewählten Vorgehens in der Kompetenz des Grossen Rates liegt. Mit der Annahme 
der vorliegenden Motion würde dieser laufende Prozess übersteuert. Sie ist daher bereits aus ver-
fahrenstechnischen Gründen abzulehnen. 
Die Forderungen der Motion sind jedoch insbesondere aus inhaltlichen Überlegungen abzulehnen, 
da deren Umsetzung nachteilige Auswirkungen in der Praxis haben könnte. Denn die zügige Ab-
wicklung von Liegenschaftsverkäufen durch den Kanton ist entscheidend für gute Verkaufserlöse. 
Je länger Verkaufsverhandlungen dauern, desto weniger können Kaufinteressenten gehalten wer-
den. Würde die Kompetenz für den Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften ab 0,5 Mio. 
Franken an den Grossen Rat übertragen, hätte dies für die Abwicklung jedes einzelnen Verkaufs-
geschäfts eine Verlängerung von 6 bis 9 Monaten zur Folge. Dieser Zeithorizont ist im Immobilien-
handel unzumutbar und unrealistisch. Für Investoren kostet Wartezeit Geld und die Finanzinstitute 
würden über so lange Zeiträume keine verbindlichen Finanzierungszusagen gewähren. Die Kauffi-
nanzierungen wären demnach nicht mehr gesichert. 
Zudem sind Liegenschaftsverkäufe eine vertrauliche Angelegenheit. Die Kaufinteressenten erwar-
ten in der Regel eine diskrete Abwicklung der Kaufgeschäfte. Dies wäre bei einer Entscheidkompe-
tenz des Grossen Rates nicht mehr möglich und würde viele potenzielle Kaufinteressenten davon 
abhalten, ein Angebot einzureichen. 
Die Folgen einer neuen Regelung im Sinne der Motion wären verpasste Chancen und niedrigere 
Verkaufserlöse. Gleichzeitig würde der Verwaltungsaufwand – auch bei Liegenschaftskäufen ab 0,5 
Mio. Franken – massiv erhöht und der Kanton Bern würde seinen Ruf als effizienter und vertrauli-
cher Verhandlungspartner verlieren. Wenn die guten Verkaufsergebnisse der vergangenen Jahre 
auch weiterhin erzielt werden sollen, ist es daher unabdingbar, dass die mit der Totalrevision der 
Kantonsverfassung eingeführte Zuständigkeit des Regierungsrates für Devestitionen beibehalten 
wird. In den letzten zehn Jahren wurden 96 nicht mehr benötigte kantonale Liegenschaften mit Erlö-
sen von je über Fr. 0,5 Mio. verkauft, also durchschnittlich rund zehn pro Jahr. Es ist davon auszu-
gehen, dass viele dieser Verkäufe nicht zustande gekommen wären, wenn sie jeweils dem Grossen 
Rat hätten unterbreitet werden müssen. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
  
 
Präsidentin. Nous passons à l’affaire no 61. Mme Kronenberg, c’est à vous. 
 
Sabine Kronenberg, Biel/Bienne (glp). Uns war es ein Anliegen, die Mitsprache und das Mitwir-
ken im Bereich der Investitionen zu thematisieren, und zwar auch dort, wo es nicht nur um Landwer-
te geht oder wo das strategische Gewicht auch bei geringen Grössen wesentlich ist. Hier begrüssen 
wir auch die bereits vorgenommenen Herangehensweisen. Unser Anliegen scheint offenbar ein 
Tabu zu berühren. Daher werden wir gerne versuchen, das Thema anders einzubringen, und zie-
hen dieses Geschäft zurück. 
 
Präsidentin. Vous l’avez entendu, cette motion a été retirée. Nous avons donc fini avec la Direction 
des travaux publics, des transports et de l’énergie et nous prenons congé de Mme la conseillère 
d’Etat. Nous continuons avec la Direction de la police et des affaires militaires. 
 
   

 

 

 

 

 


